
ACHTUNG!!

PDF mit jopoption CleverprintingPress wegschreiben.

Im Anschluss in Acrobat Professional auf
Eigenschaften ->Ansicht beim Öffnen  
Seitenlayout auf Einzelseiten und  
Vergrößerung auf Fenstergröße stellen.
Strg + s (speichern)

Thomas Englert
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater
Fachberater int. Steuerrecht 

Christina Lamm
Steuerberaterin

pg/90000/221831

Hinweis Aktuelles 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie aus gegebenem Anlass darüber informieren, dass Mitarbeiter 
während der Elternzeit grundsätzlich Urlaubsanspruch haben. 
Das heißt, obwohl diese Arbeitnehmer nicht im Unternehmen tätig sind, haben 
sie Anspruch auf Urlaub. Dieser ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses als 
Resturlaub auszuzahlen. 

Jedoch haben Sie als Arbeitsgeber die Möglichkeit, das auszuschließen. Sobald 
Ihnen ein entsprechendes Elternzeitverlangen vorliegt, ist schriftlich zu erklären, 
dass dem Antrag auf  Elternzeit entsprochen wird. Gleichzeitig muss in diesem 
Schriftstück erklärt werden, dass für jeden vollen Monat der Elternzeit der Ur-
laubsanspruch um 1/12 gekürzt wird. 

Teilmonate zu Beginn bzw. zum Ende der Elternzeit führen nicht zu einer ent-
sprechenden anteiligen Kürzung des Urlaubsanspruchs. 

Um rechtssichere Erklärungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer zu bewir-
ken, empfehlen wir, sich anwaltlichen Rat einzuholen.

Freundliche Grüße 

Ihr Kanzleiteam

Schäftner, Englert, Lamm 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft 

Poststraße 3 

97877 Wertheim 
Telefon: (0 93 42) 92 87-0 

Telefax: (0 93 42) 92 87-40 

Mail: kontakt@steuerberater-sel.de 

www.steuerberater-sel.de 

Sitz der Gesellschaft: Wertheim 

Partnerschaftsregister PR 570003 Re 

gistergericht: Mannheim 

Es  schreibt Ihnen: 
 Kanzlei 

Te lefon: (0 93 42) 92 87-0 

Fa x: (0 93 42) 92 87-40 

k ontakt@steuerberater-sel.de 

Datum: 22.11.2016 

S pezialgebiete 

U nternehmer-Beratung 

U nternehmensnachfolge 

Kri senmanagement 

Sanierungsberatung 

Q ualifikationen 

F achberater für Sanierung und 

Ins olvenzverwaltung (DStV e.V.) 

Zertifizierter  betrieblicher 

Bonitätsanalyst (TWI/FH)  




